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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 3 Haßfurt, 22.02.2019 72. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Festlegung eines Sperrgebietes nach Ausbruch der 
Blauzungenkrankheit 

S. 12-14 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 Aufgebot eines verlorengegangenen Sparkassenbu-
ches 

 
S. 14 

 Sitzungsterminkalender S. 15 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Teil  I 
 

 
Nr. 565/1-21 
 
Tierseuchenrecht; 
Festlegung eines Sperrgebietes nach Ausbruch der 
Blauzungenkrankheit 
Betroffene Tierarten: Wiederkäuer 
 
 
Nach amtlicher Feststellung der Blauzungenkrankheit - 
Serotyp 8 (Bluetongue-disease-Virus - BTV-8) in einem 
Betrieb in Berglen im Landkreis Rems-Murr-Kreis am 
20.02.2019, erlässt das Landratsamt Haßberge als un-
tere Behörde für Veterinärwesen folgende 
 
Allgemeinverfügung: 
 

1. Das gesamte Gebiet folgender Städte und/oder Gemein-
den wird zum Sperrgebiet erklärt: 
Rauhenebrach 
Oberaurach 
Knetzgau 
Wonfurt 
Eltmann 
Sand a. Main 
Theres 
Gädheim 
 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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2. Die sofortige Vollziehung der in Nr. 1 getroffenen Rege-
lung wird angeordnet. 

 

3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung als bekannt gegeben. 

 

4. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erho-
ben. 

 
 
Haßfurt, 22.02.2019 
Landratsamt Haßberge 
Verbraucherschutz 
 
 
Dr. Hornung 
Veterinärdirektor 
 
 
Rechtlicher Hinweis 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensge-
setz ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öf-
fentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bei dem Landrats-
amt Haßberge, Verbraucherschutz, Am Herrenhof 1, 97437 
Haßfurt, Zimmer U1 03 aus. Sie kann während der Sprechzei-
ten eingesehen werden. 
 
 
Informatorische Hinweise 
 

1. Bei der Blauzungenkrankheit handelt es sich um eine an-
zeigepflichtige Tierseuche im Sinne des § 4 Abs. 1 Tier-
gesundheitsgesetz in Verbindung mit § 1 Nr. 7 der Ver-
ordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen. Demnach 
hat der Tierhalter bei Ausbruch der Tierseuche oder auf-
tretenden Erscheinungen, die den Ausbruch der Tierseu-
che befürchten lassen, dies der zuständigen Behörde un-
ter Angabe seines Namens und seiner Anschrift sowie 
des Standortes und der Haltungsform der betroffenen 
Tiere und der sonstigen für die jeweilige Tierseuche emp-
fänglichen gehaltenen Tiere unverzüglich anzuzeigen. 
 
Das klinische Krankheitsbild geht mit schmerzhaften 
Haut- und Schleimhautentzündungen am Kopf, den Ge-
schlechtsorganen, den Zitzen und am Kronsaum der 
Klauen einher. Neben Leistungseinbußen durch Milch-
rückgang, Gewichtsverlust und Aborte führen schwere 
Verlaufsformen auch zu hohen Sterblichkeitsraten (ins-
besondere bei Schafen). 
 

2. Im festgelegten Sperrgebiet gilt Folgendes: 
 

2.1 Wer im der Sperrgebiet empfängliche Tiere hält, hat dies 
und den Standort der Tiere unverzüglich nach Bekannt-
gabe der Festsetzung nach § 5 Abs. 4 Verordnung zum 
Schutz gegen die Blauzungenkrankheit (BlauZSchVO) der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. 

 
2.2 Ein Verbringen der Tiere, deren Sperma, Eizellen, und 

Embryonen ist nur unter Einhaltung der Bedingungen der 
Art. 7 bzw. 8 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 zulässig. 

 

Zu deren Umsetzung werden folgende Hinweise gege-
ben: 

 
2.2.1 Verbringen empfänglicher Tiere innerhalb des Sperrge-

biets: 

Das Verbringen von Zucht-, Nutz- und Schlachttieren 
ist in Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1266/2007 geregelt. 
Das Verbringen innerhalb des Sperrgebiets ist nur mit 
Zulassung der zuständigen Behörde möglich. 

Die Zulassung für das Verbringen von Zucht-, Nutz- 
und Schlachttieren empfänglicher Arten innerhalb 
des Sperrgebietes wird unter den Bedingungen er-
teilt, dass der Tierhalter spätestens am Tag des Ver-
bringens die vollständig und korrekt ausgefüllte 
„Tierhaltererklärung Verbringen innerhalb des Sperr-
gebietes" an das Landratsamt Haßberge — Verbrau-
cherschutz - postalisch (Am Herrenhof 1, 97437 Haß-
furt), per Telefax (09521-27155) oder per E-Mail 
(verbraucherschutz@hassberge.de) übermittelt und 
die zu verbringenden Tiere am Tag der Verbringung 
keine klinischen Symptome der Blauzungenkrankheit 
aufweisen. 

 
2.2.2. Verbringen empfänglicher Tiere aus dem Sperrgebiet: 

 
Beim Verbringen empfänglicher Tiere aus dem Sperr-
gebiet in freie Gebiete innerhalb Deutschlands sind 
die Voraussetzungen des Art. 8 der VO (EG) Nr. 
1266/2007 einzuhalten. Bezüglich der einzuhalten-
den Tiergesundheitsgarantien gemäß Art. 8 Abs. 1 
Buchst. b) dieser Verordnung wurde i. V. m. der als 
Anlage angefügten Risikobewertung des FLI vom 
21.12.2018 folgende Optionen auf Bund-Länder-
Ebene abgestimmt: 

 
 

Option zu verbrin- 

gende Tiere 

Verbringung möglich, wenn fol-

gende Bedingungen erfüllt sind: 

1 Geimpfte Tiere 
ab einem Alter 
von drei Mo-
naten 

- Bei Rindern: Grundimmunisierung 
nach Angaben des Impfstoffher-
stellers gegen BTV-8 mit Eintra-
gung in HIT-Datenbank 

- Bei Schafen/Ziegen: Grundimmu-
nisierung nach Angaben des Impf-
stoffherstellers gegen BTV-8 und 
Bestätigung der Impfung durch 
„Tierhaltererklärung Schafe/Zie-
gen“ 

- Wiederholungsimpfungen gegen 
BTV-8 mit Eintragung in HIT-
Datenbank wurden jeweils inner-
halb von einem Jahr durchge-
führt* 

- Einhaltung von mind. 60 Tage 
Wartezeit nach Abschluss der 
Grundimmunisierung vor dem 
Verbringen 

mailto:verbraucherschutz@hassberge.de
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2 Geimpfte Tiere 
ab einem Alter 
von drei Mo-
naten  

 

Grundimmunisierung nach Angaben 
des Impfstoffherstellers gegen  
BTV-8 mit Eintragung in der HIT-
Datenbank 
Nach 35 Tagen Wartezeit nach Ab-
schluss der Grundimmunisierung 
negative virologische Untersuchung 
der zu verbringenden Tiere mittels 
PCR (aus EDTA-Blut) 

3 Kälber bis zum 
Alter von drei 
Monaten von 
geimpften Kü-
hen mit Biest-
milch-verabrei-
chung 

- Grundimmunisierung der Mutter-
kuh nach Angaben des Impfstoff-
herstellers gegen BTV-8 mit Ein-
tragung in HIT-Datenbank, wobei 
diese vier Wochen vor dem Abkal-
ben abgeschlossen sein muss 

- Wiederholungsimpfungen gegen 
BTV-8 mit Eintragung in HIT-
Datenbank wurden jeweils inner- 
halb von einem Jahr durchge-
führt* 

- Das Kalb muss innerhalb der ers-
ten Lebensstunden Kolostralmilch 
der Mutter erhalten 

- Bestätigung dieser Voraussetzun-
gen durch den Tierhalter durch 
„Tierhaltererklärung Kälber“ 

4 Zucht- / Nutz-
rinder ohne 
gültigen Impf-
schutz (Diese 
Regelung gilt 
vorläufig nur 
bis zum 
28.02.2019) 

- negative Untersuchung auf BTV-8 
mittels PCR (aus EDTA-Blut) inner-
halb von sieben Tagen vor dem 
Verbringen; Eintragung des nega-
tiven Untersuchungsergebnisses 
in HIT-Datenbank durch das Un-
tersuchungsamt 

- Behandlung mit Repellent vom 
Zeitpunkt der Untersuchung bis 
zum Verbringen nach Hersteller-
angaben 

- handschriftliche Bestätigung des 
Tierhalters auf dem Untersu-
chungsantrag für PCR- Untersu-
chung, dass die Repellentbehand-
lung durchgeführt wird 

5 Schlachttiere 
ohne gültigen 
Impfschutz 

- Tiere werden ausschließlich zum 
Schlachten verbracht 

- Bestätigung des Freiseins von An-
zeichen der Blauzungenkrankheit 
durch den Tierhalter mittels „Tier-
haltererklärung Schlachttiere“, 
die dem amtlichen Tierarzt am 
Schlachthof zu übergeben ist 

 
* eine verzögerte Nachimpfung (z. B. durch Nicht-Verfügbar-

keit des Impfstoffes) wird bis zu einem Zeitraum von maxi-
mal drei Monaten Verzögerung als Auffrischung toleriert 
Für die weiteren in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Anhang 
III der VO (EG) Nr. 1266/2007 geregelten Ausnahmemög-
lichkeiten zum Verbringungsverbot fehlen derzeit die Vo-
raussetzungen, um diese zuzulassen. 

 
 

Hinweise zum BTV-8-Ausschluss mittels PCR: 
 

- die Untersuchungen sind durch das LGL durchzuführen; 
 

- als Probenmaterial sind ausschließlich EDTA-Blutproben 
mit dem Untersuchungsantrag, auf dem die Repellentbe-
handlung schriftlich durch den Tierhalter bestätigt wird, an 
die Untersuchungsämter einzusenden; 

 

- als Untersuchungsanträge sind vorzugsweise elektronische 
HIT-Anträge zu verwenden; alle Angaben sind möglichst 
vollständig auszufüllen; unerlässlich sind in jedem Fall die 
Betriebsangaben, das Probenahmedatum sowie die Kenn-
zeichnung der beprobten Tiere; bei Rindern immer mit voll-
ständiger und korrekter Ohrmarkennummer; 

 

- die Bestätigung, dass eine Repellentbehandlung der zu ver-
bringenden Tiere durchgeführt wird, muss durch den Tier-
halter handschriftlich mit Unterschriftsdatum und Unter-
schrift auf dem Untersuchungsantrag vermerkt sein; ist dies 
nicht erfolgt, nehmen die Untersuchungsämter mit der 
Tierarztpraxis Kontakt auf, bevor die Laboruntersuchung 
durchgeführt wird. 

 
 

 

 
 

Teil  II 

 
 
Aufgebot eines verlorengegangenen Sparkassenbuches 
 
 
Das nachstehend aufgeführte Sparkassenbuch, ausgestellt 
von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, ist als verloren ge-
meldet und soll auf Antrag von Rainer Hart gemäß Art. 33 - 42 
AGBGB für kraftlos erklärt werden: 
 
 Nr.  11755899 
 Kontoinhaber  Rainer Hart 
 
An den Inhaber des Sparkassenbuches ergeht die Aufforde-
rung, sein Recht aus dieser Urkunde innerhalb von drei Mo-
naten, gerechnet vom Tage der Veröffentlichung an, bei der 
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, Jägersbrunnen 1 - 7, unter 
Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, da widrigenfalls 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Schweinfurt, 15.02.2019 
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 
 
 

 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 
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Umwelt- und Werkausschuss 25.02.2019 

Kreistag 25.02.2019 

Rechnungsprüfungsausschuss 07.03.2019 

Ausschuss für Bau und Verkehr 18.03.2019 

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionale Entwicklung 10.04.2019 

Jugendhilfeausschuss 07.05.2019 

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Sport 21.05.2019 

Ausschuss für Bau und Verkehr 27.05.2019 

Kreisausschuss 05.06.2019 

Kreistag 24.06.2019 

Umwelt- und Werkausschuss 15.07.2019 

Ausschuss für Bau und Verkehr 24.07.2019 

Kreisausschuss 11.09.2019 

Ausschuss für Bau und Verkehr 26.09.2019 

Kreistag 30.09.2019 

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionale Entwicklung 16.10.2019 

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Sport 21.10.2019 

Jugendhilfeausschuss 04.11.2019 

Ausschuss für Bau und Verkehr 21.11.2019 

Kreisausschuss 25.11.2019 

Umwelt- und Werkausschuss 27.11.2019 

Kreistag 16.12.2019 

 

 

 
 

 


